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RS OGH 1928/5/30 3Ob420/28,
3Ob57/87 (3Ob58/87)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1928

Norm

EO §156 IIE

EO §156 IVA

EO §156 IVC

Rechtssatz

Der Ersteher eines Liegenschaftsanteiles kann auf Grund des Zuschlages die Entfernung des Verp4ichteten aus der

Wohnung auf der Liegenschaft, deren Anteil versteigert wurde, nicht begehren, wenn dieser die Wohnung auf Grund

seines früheren Miteigentumsrechtes und einer Vereinbarung mit dem aneren Miteigentümer innehat.

Entscheidungstexte

3 Ob 420/28
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